
Vorwort zur 41. Ergänzungslieferung

(Stand: Mai 2021)

Sehr geehrte Bezieherin, sehr geehrter Bezieher der Vorschriftensamm-
lung zum Haushaltsrecht des Landes Rheinland-Pfalz,

die in der Vorschriftensammlung zusammengestellten Gesetze, Verord-
nungen, Verwaltungsvorschriften und Rundschreiben werden durch die 
vorliegende 41. Ergänzungslieferung aktualisiert. Die Aktualisierung um-
fasst die im Zeitraum von Juni 2020 bis einschließlich Mai 2021 ergange-
nen Rechtsänderungen und Ergänzungen.

Neu aufgenommen wurden im haushaltsrechtlichen Teil insbesondere das 
Landeshaushaltsgesetz 2021, die Funktionenübersicht zum Haushalts-
plan 2021, der Gesamtplan 2021 sowie Auszüge aus dem Haushaltsplan 
2021, die Verwaltungsvorschrift über die Haushalts- und Wirtschaftsfüh-
rung der Landesverwaltung im Haushaltsjahr 2021, ein Auszug aus der 
Haushaltsrechnung 2019 und das Rundschreiben über den Jahresab-
schluss für das Haushaltsjahr 2020. Die vergaberechtlichen Vorschriften 
wurden ergänzt durch das Wettbewerbsregistergesetz und einen Auszug 
aus der Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.

Änderungen und Ergänzungen waren vor allem einzuarbeiten im Auszug 
des Grundgesetzes, in der Landesverordnung zur Übertragung von Be-
fugnissen nach der Landeshaushaltsordnung, in den Verwaltungsvor-
schriften zur Landeshaushaltsordnung, im Auszug des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen und der Vergabeordnung.

Einen umfassenden Überblick über die Neuaufnahmen und Änderungen 
bitten wir der als Anlage beigefügten Einzelübersicht zu entnehmen. 

Wir hoffen, dass wir Ihnen mit unserer aktualisierten Vorschriftensammlung 
zum Haushaltsrecht des Landes Rheinland-Pfalz ein hilfreiches Instrument 
für Ihr Studium, Ihre Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie Ihre Tätigkeit in 
der öffentlichen Verwaltung zur Verfügung stellen können. 

Anregungen und Hinweise sind uns stets willkommen. Richten Sie diese 
bitte an den Maximilian Verlag, Stadthausbrücke 4, 20355 Hamburg; Mail: 
vertrieb@mydvp.de. 

Im Internet fi nden Sie uns unter www.mydvp.de.

Mit freundlichem Grüßen

Verlag und Redaktion



Änderungsübersicht

Anlage

Durch die vorliegende 41. Ergänzungslieferung werden Änderungen in 
den nachfolgenden Vorschriften eingearbeitet:

I. Haushaltsrecht

Ordnungsnummer Bezeichnung Änderungen Art der Änderung

10.000 Grundgesetz 
(Auszug)

Art. 104 Abs. 3 Satzanfügung

Zu 20.000 Landesverord-
nung zur 
Übertragung von 
Befugnissen 
nach der 
Landeshaus-
haltsordnung

Anlage zu den 
§§ 1, 2 und 4

geändert

Zu 20.000 Verwaltungsvor-
schriften zur 
Landeshaushalts-
ordnung

VV zu §§ 11, 17, 
21, 34, 44, 48, 49, 
50, 52, 53, 55, 63 
und 105

geändert

20.003 Funktionenüber-
sicht Haushalts-
plan 2021

neu aufgenom-
men; ersetzt die 
Übersicht zum 
Haushaltsplan 
2019/2020 

21.000 Landeshaus-
haltsgesetz 2021 
(LHG 2021)

neu aufgenom-
men; ersetzt das 
Landeshaus-
haltsgesetz 
2019/2020

21.001 Gesamtplan 
Übersichten zum 
Haushaltsplan 
2021

neu aufgenom-
men; ersetzt die 
Übersichten 
zum Haushalts-
plan 2019/2020

21.002 Finanzplan des 
Landes Rhein-
land-Pfalz für die 
Jahre 2020 bis 
2024 (Auszug)

neu aufgenom-
men; ersetzt 
den Finanzplan 
des Landes 
Rheinland-Pfalz 
für die Jahre 
2018 bis 2023

21.003 Gliederung 
Haushaltsplan 
2021 in Einzel-
pläne und 
Kapitel

neu aufgenom-
men; ersetzt die 
Gliederung des 
Haushaltsplans 
2019/2020



Änderungsübersicht

41. Ergänzungslieferung Stand Mai 2020

Ordnungsnummer Bezeichnung Änderungen Art der Änderung

21.004 Auszüge aus 
dem Haushalts-
plan 2021

neu aufgenom-
men; ersetzt die 
Auszüge aus 
dem Haushalts-
plan 2019/2020

21.006 VV Haushalts- 
und Wirtschafts-
führung der 
Landesverwal-
tung im Haus-
haltsjahr 2021

neu aufgenom-
men; ersetzt die 
VV zur Haus-
halts- und 
Wirtschaftsfüh-
rung der Lan-
desverwaltung 
im Haushaltsjahr 
2020

23.000 Auszug aus der 
Haushaltsrech-
nung des 
Landes Rhein-
land-Pfalz für 
das Haushalts-
jahr 2019

neu aufgenom-
men; ersetzt 
den Auszug aus 
der Haushalts-
rechnung des 
Landes Rhein-
land-Pfalz für 
das Haushalts-
jahr 2018

23.001 Rundschreiben 
über den 
Jahresabschluss 
für das Haus-
haltsjahr 2020

neu aufgenom-
men; ersetzt das 
Rundschreiben 
über den 
Jahres-
abschluss für 
das Haushalts-
jahr 2019

II. Vergaberecht

Ordnungsnummer Bezeichnung Änderungen Art der Änderung

50.000 Gesetz gegen 
Wettbewerbsbe-
schränkungen 
(Auszug)

§§ 114 Abs. 1, 
123 Abs. 1, 163 
Abs. 2, 168 Abs. 
3, 175 Abs. 2, 
186 Abs. 4 und 
Abs. 8

geändert

§ 186 Abs. 9 neu angefügt

50.005 Wettbewerbs-
registergesetz

Gesetz neu 
aufgenommen



Änderungsübersicht

Ordnungsnummer Bezeichnung Änderungen Art der Änderung

50.010 Landesverord-
nung über die 
Nachprüfungs-
behörden für die 
Vergabe öffent-
licher Aufträge 
und Konzessio-
nen

Der Landesver-
ordnung wurde 
eine neue 
Ordnungsnum-
mer zugeordnet; 
bisher Ord-
nungsnummer 
50.001

51.000 Vergabeverord-
nung

§§ 17 Abs. 6, 73 
Abs. 2, 76 Abs. 1

geändert

§ 17 Abs. 15 neu angefügt

51.025 Richtlinie 
2014/24/EU des 
Europäischen 
Parlaments und 
des Rates 
(Auszug)

Ein Auszug aus 
der Richtlinie 
wurde neu 
aufgenommen.

51.040 VV Öffentliches 
Auftrags- und 
Beschaffungs-
wesen in 
Rheinland-Pfalz

Fußnote 1 zur 
Standangabe

Das Außerkraft-
treten der VV 
wurde bis zum 
Ablauf des 
31.12.2022 
hinausgescho-
ben.
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